
VGem Marktbreit  

Marktstraße 4 

97340 Marktbreit  

 

M:\VGEM\0 Verfassung Verwaltung\04\047\0471Datenschutz\DSGVO\07 Informationspflichten\Infoblatt Art 13 DSGVO für Wahlhelfer 200221.docx 

Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit dem Wahldienst in den 

Wahlbezirken der Mitgliedsgemeinden der VGem  
gemäß den Art. 13 und 14 DSGVO 

 

Die Durchführung von Wahlen ist ohne ein ehrenamtliches Engagement nicht möglich. Die 

Übernahme des Ehrenamtes kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Um den 

Wahlbetrieb an den Wahlsonntagen gewährleisten zu können bemüht sich die Gemeinden 

immer um zahlreiche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Dabei werden personenbezogenen 

Daten erfasst, welche für die Organisation des Einsatzes am Wahltag im Wahlbezirk uner-

lässlich sind. 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Datenschutz-Grundver-

ordnung (DSGVO) und auf der Grundlage entsprechender wahlrechtlicher Vorschriften. Die 

erhobenen Daten werden ausschließlich zur Besetzung der Wahlvorstände, Auszahlung der 

Erfrischungsgelder und zur Information unserer Wahlhelfer genutzt. 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit 

vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden Herrn Erich Hegwein 

Marktstraße 4 

97340 Marktbreit  

 

Tel.: 09332/405-0    Internet: www.marktbreit.info 

Fax: 09332/405-9999   E-Mail: vgem@marktbreit.de 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Frau Kerstin Ebert 

VGem Marktbreit 

Marktstraße 4 

97340 Marktbreit  

 

Tel.: 09332/405-100   E-Mail: datenschutz@marktbreit.de 

 

Personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten: 

• Vorname, Name 

• Geburtsdatum 

• Adressdaten (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, ggf. Telefonnummern des (stellv.) Wahl-

vorstehers) 

• Angaben zum Wahlrecht (es dürfen nur Wahlberechtigte als Wahlhelfer berufen wer-

den) 

• Ggf. Beruf und Arbeitgeber (für z. B. mögliche Arbeitsbefreiungen, etc.) 

• Bisherige Berufenen und dabei ausgeübte Funktion (zur Wiederberufung bei folgenden 

Wahlen und zur Einschätzung der Eignung für leitende Funktionen im Wahlvorstand) 

 

Rechtsgrundlagen für die Übernahme von Wahlehrenämtern: 

1. Europawahlen: 

§ 11 Bundeswahlgesetz (BWG) 

§ 5 Europawahlgesetz (EuWG) 

§ 6 Europawahlgesetz (EuWG) 
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2. Bundestagswahlen: 

§ 11 Bundeswahlgesetz (BWG) 

§ 9 Bundeswahlordnung (BWO) 

 

3. Landtagswahlen, Volksabstimmungen und Volksentschiede: 

Art. 9 Landeswahlgesetz (LWG Bayern) 

§ 8 Landeswahlordnung (LWO Bayern) 

 

4. Kommunalwahlen und Bürgerentscheide: 

Art. 15 Gemeindeordnung (GO) i. V. m. Art. 19 GO 

Art. 7 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz GLKrWG 

 

Datenerhaltung von anderen Stellen: 

Im Rahmen der Bundestags- und Europawahl sind die unterschiedlichen Behörden ver-

pflichtet, die Daten ihrer wahlberechtigten Bediensteten bei Aufforderung durch die Wahl-

behörde weiterzuleiten (§ 4 EuWG i. V. m. § 9 Abs. 5 BWG). 

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten: 

Ihre Daten werden den Mitgliedern des Wahlvorstandes übermittelt. Dabei handelt es sich 

um die Vor- und Familiennamen, sowie die Funktion im Wahlvorstand. Dies ist wichtig für 

die Schichteinteilung und zur Erreichbarkeit während der Wahlhandlung und der anschlie-

ßenden Auszählung im Wahllokal. 

 

Speicherdauer 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen dürfen wir Ihre Daten auch für künftige Wahlen 

oder bis zu Ihrem Widerruf speichern.  

 

Ihre Rechte 

Sie haben die Rechte aus den Art. 15 – 22 DSGVO: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

• Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

• Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

• Recht auf Datenübertragebarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 

Der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten nach einer Wahl (siehe auch Speicher-

dauer), an der Sie als ehrenamtlicher Wahlhelfer eingesetzt wurden, können Sie selbstver-

ständlich widersprechen. Bitte wenden Sie sich hierzu an unseren Datenschutzbeauftrag-

ten. 

 

Wo können Sie sich beschweren? 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutz-

beauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde ist der Bayerische Landesbeauftragte für den Daten-

schutz: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz 

Postfach 22 12 19       Wagmüllerstraße 18 

80502 München       80538 München 

 

Tel.: 089 212672-0 

Fax: 089 212672-50 

Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 


